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Einführung

Informationen sind das Resultat der Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen, 
denen sie in Abhängigkeit von zahlreichen anderen Faktoren eine bestimmte Be-
deutung geben.1 Sie werden zu Wissen, wenn sie mit dem Ziel des Verstehens 
bearbeitet und in den Kontext von schon bekanntem bzw. vorhandenem Wissen 
eingeordnet werden.2 Nur wer über hinreichende Informationen verfügt, kann 
verantwortlich handeln. Informationen sind daher die Voraussetzung einer verwal-
tungsrechtlichen Entscheidung und schon immer Gegenstand des Rechts.3 Die Be-
hörden sind „Knotenpunkte“, die Informationen aus vielerlei Quellen beziehen und  
verwalten. Private benötigen staatliche Informationen, um ihre Rechte durchzu-
setzen, ihre Pflichten wahrzunehmen, eine öffentliche Meinung zu bilden und 
den Staat zu kontrollieren.4 Sofern es um die Verteilung, Übermittlung oder Ge-
heimhaltung von Information gegenüber der Öffentlichkeit geht, ist die Chiffre 
der Publizität der Verwaltung angesprochen. Sie hat die Rechtswissenschaft stetig 
beschäftigt und gerade im letzten Jahrzehnt durch den Bedeutungszuwachs von 
Informationen im gesellschaftlichen Alltag neue Impulse erfahren (Informations-
zeitalter, Digitalisierung). Möchte man die Publizität der Verwaltung skalieren, so 
reichte die Skala vom Verwaltungsgeheimnis über die Parteiöffentlichkeit hin zur  
allgemeinen Verwaltungsöffentlichkeit. Eine Geheimhaltung staatlicher Informa-
tionen gehört zu den Funktionsbedingungen eines totalitären Staates.5 Das Bild 

 1 Vgl. Rossi, Informationszugangsfreiheit und Verfassungsrecht, 2004, S. 19; Albers, 
Umgang mit personenbezogenen Informationen und Daten, in: Hoffmann-Riem / Schmidt- 
Aßmann / Voßkuhle (Hrsg.), GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 22 Rn. 12; zur Bedeutung des Datums 
als Grundlage von Informationen Trute, Der Schutz personenbezogener Informationen in der 
Informationsgesellschaft, JZ 1998, S. 822 (825).
 2 Hoffmann-Riem, Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft – Einleitende Problem-
skizze, in: ders. / Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, 
2000, S. 9 (12). Weitgehend zust. Vesting, Die Bedeutung von Information und Kommunikation 
für die verwaltungsrechtliche Systembildung, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann / Voß-
kuhle (Hrsg.), GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 20 Rn. 26 f. m. w. N. Zur reflexiven Verbindung von 
Information und Wissen Trute, Wissen – Einleitende Bemerkungen, Die Verwaltung Beiheft 9 
(2010), S. 11 (14).
 3 Gurlit, Konturen eines Informationsverwaltungsrechts, DVBl. 2003, S. 1119 (1119); vgl. 
auch Gusy, Information als Ressource im Verwaltungsrecht, in: Bultmann u. a. (Hrsg.), All-
gemeines Verwaltungsrecht. Institute, Kontexte, System, FS Battis, 2014, S. 499 (499).
 4 Ehlers, Verwaltung und Verwaltungsrecht im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, 
in: ders. / Pünder (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 15. Aufl. 2016, § 1 Rn. 76.
 5 Bieber, Informationsrechte Dritter im Verwaltungsverfahren, DÖV 1991, S. 857 (857); 
Goerlich, Good Governance und Gute Verwaltung – Zum Europäischen Recht auf gute Ver-
waltung (Art. 41 EuGrCh und Art. II-101 EuVerfV) –, DÖV 2006, S. 313 (320); Kube, Die Macht  
der Information: Konsultation, Information, Rechte der Betroffenen, ZLR 2007, S. 165 (168).
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einer mit einem umfassenden Arkanbereich (arcana imperii6) ausgestatteten Ver-
waltung wird in einem modernen Europa als nicht mehr zeitgemäß empfunden.7 
Eine nach außen hermetisch abgeschirmte Verwaltung kann daher kein taugliches 
Fundament einer europäischen Verwaltungsrechtsordnung sein. Das Modell der 
Parteiöffentlichkeit8 war über viele Jahre das vorherrschende Modell unter den Mit-
gliedstaaten der EU. Es zeichnet sich durch die Gewährung eines Akteneinsichts-
rechts für einen gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit abgrenzbaren Kreis an 
Verfahrensbeteiligten aus. Man spricht daher auch vom Prinzip der „beschränkten 
Aktenöffentlichkeit“9. Auf der Unionsebene selbst hat in den letzten Dekaden eine 
politische Emphase allgemeiner (Verwaltungs-)Transparenz Raum gegriffen.10 Als 
vermeintlicher Superlativ der Publizität räumt sie jedem Bürger einen Dokument-
anspruch ein, begrenzt also den Kreis der Anspruchssteller nicht.11

 6 Hierzu Stolleis, Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit, 1990, S. 37 ff.
 7 Gröschner, Transparente Verwaltung: Konturen eines Informationsverwaltungsrechts, 
in: VVDStRL 63 (2004), S. 344 ff.; Schoch, Öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen einer 
Informationsordnung, VVDStRL 57 (1998), S. 158 (202); Wegener, Der geheime Staat. Ar-
kantradition und Informationsfreiheit, 2006, S. 422; aus französischer Perspektive Marsch, 
Frankreich, in: Schneider (Hrsg.), Verwaltungsrecht in Europa, Bd. II, 2009, S. 33 (216).
 8 Parteiöffentlichkeit bedeutet nicht, dass die Vorstellung von einem „natürlichen“ Ar-
kanbereich der Verwaltung aufgegeben ist. Sie verliert aber ihre Selbstverständlichkeit. Vgl. 
Rossen-Stadtfeld, Kontrollfunktion der Öffentlichkeit – ihre Möglichkeiten und ihre (recht-
lichen) Grenzen, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 2001, 
S. 117 (121 ff.).
 9 Bohl, Der „ewige Kampf“ des Rechtsanwalts um die Akteneinsicht, NVwZ 2005, S. 133 
(134); Guckelberger, Informatisierung der Verwaltung und Zugang zu Verwaltungsinforma-
tion, VerwArch 97 (2006), S. 62 (73 ff.); Kube, Die Macht der Information: Konsultation, In-
formation, Rechte der Betroffenen, ZLR 2007, S. 165 (168).
 10 Schoch, Informationsrecht in einem grenzüberschreitenden und europäischen Kontext, 
EuZW 2011, S. 388 (390). Auch in den Mitgliedstaaten ist eine Zunahme des Rechts auf Doku-
mentenzugang auszumachen, vgl. Wegener, in: Calliess / Ruffert (Hrsg.), EUV / AEUV, 5. Aufl. 
2016, Art. 2 EUV Rn. 26; Schöbener, in: Stern / Sachs (Hrsg.), GRCh, 2016, Art. 42 Rn. 2. Zu 
den Herausforderungen für die Dogmatik des nationalen Verwaltungsrechts vgl. Ibler, Zerstö-
ren die neuen Informationszugangsgesetze die Dogmatik des deutschen Verwaltungsrechts?, 
in: Eberle / Ibler / Lorenz (Hrsg.), Der Wandel des Staates vor den Herausforderungen der Gegen-
wart, FS Brohm, 2002, S. 405 (408 ff.).
 11 Vgl. Hix, Das Recht auf Akteneinsicht im europäischen Wirtschaftsverwaltungsrecht, 
1992, S. 23. Neu ist dieses Modell nicht: Bereits 1766 garantierte die schwedische Tyreck-
frihetsförordning mit dem freien Zugang zu amtlichen Dokumenten ein für jedermann gel-
tendes Recht als Ausdruck der Pressefreiheit. Das vom Riksdag (Schwedisches Parlament) 
verabschiedete Gesetz regelt unter anderem in seinem zweiten Kapitel, dass offizielle Doku-
mente jedermann auf Antrag unverzüglich und ohne Gebühr zugänglich zu machen sind. Vgl. 
Larsson, How Open Can a Government Be? The Swedish Experience, in: Deckmyn / Thomson 
(Hrsg.), Openness and Transparency in the European Union, 1998, S. 39 ff. Zur historischen 
Entwicklung Wegener, Der geheime Staat. Arkantradition und Informationsfreiheit, 2006, 
S. 299 f.
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I. Begriffsklärung: Akteneinsicht und Dokumentenzugang

Hinsichtlich der inhaltlichen Reichweite sind mehrere Typen von Zugangs-
rechten zu unterscheiden, die einen Anspruch verkörperte Informationen in der 
Hand der Verwaltung vermitteln. Zuerst zu nennen ist die Akteneinsicht in einem 
laufenden Verwaltungsverfahren. Daneben existiert auch die Einsicht in die den 
Einzelnen betreffenden personenbezogenen Unterlagen. Schließlich gibt es auch 
ein allgemeines Informationszugangsrecht ohne das Erfordernis eines besonderen 
Verfahrensnachweises.12 

Sämtliche Informationsrechte ermöglichen dabei für sich genommen lediglich 
eine Informationsaufnahme und vermitteln keinen Einfluss auf das hoheitliche 
Handeln. 

1. Akteneinsicht als Verfahrensrecht

Das Recht auf Akteneinsicht ist verfahrensakzessorisch, also an ein konkretes 
Verwaltungsverfahren gekoppelt.13 Das Verfahren begrenzt dabei nicht nur den 
Kreis der potentiell Berechtigten, sondern auch den Inhalt des Akteneinsichts-
rechts:14 Der Aktenbegriff bezieht sich nur auf einen durch Verfahrensbezug kon-
kretisierten Teil des gesamten Dokumentenbestandes.15 Die Akteneinsicht fügt sich 
in einer Reihe unterschiedlicher, verfahrensakzessorischer Informationsrechte ein. 
Am Beginn des Verwaltungsverfahrens kann eine „Information über das Stattfin-
den des Verfahrens“ stehen.16 Die Begründung von Verwaltungsentscheidungen, 
die in Art. 296 Abs. 2 AEUV17 und in Art. 41 Abs. 2 lit. c) GRCh18 ihre Grundlage 

 12 So das Ergebnis einer vergleichenden Untersuchung der Kommission, Zugang der Öf-
fentlichkeit zu Dokumenten, die sich im Besitz der Gemeinschaftsorgane befinden, ABl. 1993 
Nr. C 156, S. 5 (7).
 13 Dyrberg, Current issues in the debate on public access to documents, ELR 1999, S. 157 
(158); Nehl, Europäisches Verwaltungsverfahren und Gemeinschaftsverfassung, 2002, S. 227.
 14 Vgl zum deutschen Recht Gusy, Die Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bür-
ger, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-Aßmann / Voßkuhle (Hrsg.), GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 23 
Rn. 45.
 15 Classen, K.-D., Gute Verwaltung im Recht der Europäischen Union, 2008, S. 241.
 16 Gusy, Die Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bürger, in: Hoffmann-Riem /  
Schmidt-Aßmann / Voßkuhle (Hrsg.), GVwR II, 2. Aufl. 2012, § 23 Rn. 54; vgl. auch Nöhmer, 
Das Recht auf Anhörung im europäischen Verwaltungsverfahren, 2013, S. 31.
 17 Vgl. Classen, in: Grabitz / Hilf / Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 
66. Erg.-Lief. (Februar 2019), Art. 197 AEUV Rn. 36. Die Begründungspflicht nach Art. 296 
AEUV ist aber nicht ausschließlich dem Verwaltungsverfahren zugeordnet. Denn die Begrün-
dungspflicht gilt für alle verbindlichen Rechtsakte der Union, vgl. Gellermann, in: Streinz 
(Hrsg.), EUV / AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 296 AEUV Rn. 4.
 18 Anders als Art. 296 AEUV beschränkt sich Art. 41 Abs. 2 lit. c) GRCh nur auf Entschei-
dungen der Verwaltung, vgl. Jarass, GRCh, 3. Aufl. 2016, Art. 41 Rn. 24.




